
Satzung der DPSG Jugendhilfe e.V. 
Beschlossen am 07.05.1982 

Zuletzt geändert am 09.06.1994 
 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1) Der Verein heißt DPSG Jugendhilfe Oberforst-

bach. Er soll ins Vereinsregister eingetragen 
werden. Nach der Eintragung führt der den Zu-
satz “e.V.“. 

2) Sein Sitz ist Aachen. 
3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§2 Zweck 
 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke. 
2) Der Verein fördert den Stamm Vennfüßler der 

Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 
(DPSG) bei der Erfüllung seiner Erziehungs- 
und Bildungsaufgaben. Dazu übernimmt er die 
Beschaffung und Verwaltung der notwendigen 
Finanzmittel und Sachwerte. Der Verein will 
Gegenstände anschaffen, die für die Erfüllung 
pädagogischer Aufgaben des DPSG Stammes 
Vennfüßler in Oberforstbach und Schleckheim 
erforderlich sind: Zelt- und Lagermaterial, 
Sport- und Musikgeräte, Spiel- und Bastelmate-
rial, pädagogische Literatur. An Einrichtungen 
fördert der Verein die Gruppen- und Lagerräu-
me des Stammes. 

3) Der Verein ist Rechtsträger aller Einrichtungen 
und Vermögenswerte sowie der sonstigen finan-
ziellen Rechte und Pflichten des DPSG Stam-
mes Vennfüßler in Oberforstbach und Schleck-
heim. 

4) Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsgemä-
ße Zwecke verwandt werden. Die Vereinsmit-
glieder erhalten weder Gewinnanteile noch in 
Ihrer Eigenschaft als Mitglied sonstige Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins – abgesehen 
vom Ersatz notwendiger Auslagen. Niemand 
darf durch sachfremde Verwaltungsaufgaben 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. 

 
 
§3 Mitgliedschaft 
 
1) Jeder, der 18 Jahre und älter ist und den Zweck 

des Vereins bejaht, kann Mitglied werden. 
2) Für die Aufnahme ist ein schriftlicher Antrag 

erforderlich, über den der Vortand entscheidet. 
Die Entscheidung muss schriftlich mitgeteilt 
werden. In Rechtsanspruch auf Aufnahme be-
steht nicht. 

3) Die Vorsitzenden, der Kurat und der Kassierer 
des DPSG Stammes Vennfüßler in Oberforst-
bach und Schleckheim sind für die Dauer ihres 
Amtes geborene Mitglieder des Vereins. 

4) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar; die 
Ausübung von Rechten kann nicht anderen ü-
berlassen werden. 

5) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich für die 
Belange des Vereins einzusetzen. 

6) Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, des-
sen Höhe von der Mitgliederversammlung fest-
gesetzt wird. Der Beitrag ist erstmalig beim Ein-
tritt, sonst innerhalb der ersten zwei Kalender-
monate fällig. DPSG Mitglieder sind beitrags-
frei. 

7) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Aus-
schluss oder Tod. 
a. Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende 

des Jahres erklärt werden. 

b. Der Ausschluss kann nur aus wichtigen 
Gründen erfolgen. Als wichtiger Grund ist 
insbesondere anzusehen, wenn das Mitglied 
den Bestrebungen des Vereins zuwiderhan-
delt oder das Ansehen des Vereins schädigt. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand mit Zweidrittelmehrheit. Dem Mit-
glied muss Gelegenheit gegeben werden, 
sich zu äußern. 

c. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlö-
schen alle etwaigen Ansprüche aus der Mit-
gliedschaft an den Verein und sein Vermö-
gen. Eine Rückgewähr geleisteter Beiträge, 
Spenden oder Sachzuwendungen erfolgt 
nicht. 

 
 
§4 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
1) der Vorstand, 
2) die Mitgliederversammlung. 
 
 
§5 Vorstand 
 
1) Der Vorstand leitet den Verein und seine Ange-

legenheiten. Ihm obliegt die Wahrnehmung aller 
geschäftlichen und sonstigen Angelegenheiten 
des Vereins, soweit nicht die Mitgliederver-
sammlung zuständig ist, insbesondere 
a. Führung der laufenden Geschäfte des Ver-

eins, 
b. Vorbereitung und Einberufung der Mitglie-

derversammlung, 
c. Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-

versammlung, 
d. Beschlussfassung über Aufnahme und Aus-

schluss von Mitgliedern und 



e. ordnungsgemäße Führung der Bücher. 
2) Der Vorstand besteht aus: 

a. dem Vorsitzenden, 
b. dem Stellvertreter, 
c. dem Geschäftsführer und 
d. zwei Beisitzern. 

3) Der Kurat des Stammes gehört dem Vorstand 
als beratendes Mitglied an, gehört jedoch nicht 
zum Vorstand im Sinne von §26 BGB. 

4) Der Verein wird gerichtlich und außergericht-
lich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten, 
unter denen der Vorsitzende oder – im Verhin-
derungsfalle1 – der Stellvertreter sein muss. 

5) Vorsitzender des Vereins ist immer ein Vorsit-
zender des DPSG-Stammes Vennfüßler in Ober-
forstbach und Schleckheim. Er wird von der 
Stammesversammlung des DPSG Stammes 
Vennfüßler in Oberforstbach und Schleckheim 
gemäß der am 01.01.1991 in Kraft getretenen 
Satzung des Verbandes durch Wahl unter den 
beiden Vorsitzenden des Stammes bestimmt. 

6) Die übrigen Mitglieder werden von der Mitglie-
derversammlung für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Von den beiden Beisitzern muss einer 
Mitglied der Leiterrunde des DPSG-Stammes 
Vennfüßler in Oberforstbach und Schleckheim 
sein, der andere sollte der Leiterrunde angehö-
ren. 

7) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter beruft 
die Vorstandssitzung bei Bedarf ein. Der Vor-
stand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

8) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, soweit die Satzung 
nichts anderes bestimmt. Über die Vorstandssit-
zung ist ein Ergebnisprotokoll zu  führen, das 
alle Vorstandsmitglieder erhalten. 

                                                
1 Gilt nur im Innenverhältnis 

§6 Mitgliederversammlung 
 
1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende 

Angelegenheiten zuständig: 
a. Wahl der Mitglieder des Vorstandes außer 

dem Vorsitzenden, 
b. Entgegennahme des Jahresberichts und Ent-

lastung des Vorstandes und 
c. Wahl von zwei Kassenprüfern. 

2) Die Mitgliederversammlung tritt jährlich min-
destens einmal zusammen zu einer ordentlichen 
Sitzung, zu einer außerordentlichen Sitzung, 
wenn der Vorstand oder ein Drittel der Mitglie-
der des Verseins es unter Angabe von Gründen 
verlangen. Die Mitgliederversammlung wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Ta-
gesordnung einberufen. 

3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsit-
zenden des Vereins geleitet. 

4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. Beschlüsse werden mit der einfa-
chen Mehrheit der erschienenen Mitglieder ge-
fasst, soweit nicht §7 etwas anderes bestimmt. 

5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung ist eine Niederschrift anzufertigen und den 
Mitgliedern zu übersenden. Sie wird vom Ver-
sammlungsleiter unterzeichnet. 

 
§7 Satzungsänderungen und Auflösung des Ver-
eins 
 
1) Für einen Beschluss über eine Satzungsände-

rung oder die Auflösung des Vereins ist die 
Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder er-
forderlich. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, 
muss eine neue Mitgliederversammlung einbe-
rufen werden, die ohne Rücksicht auf die An-

zahl der Erschienenen beschlussfähig ist; auf 
diesen Sachverhalt muss in der Einladung hin-
gewiesen werden. 

2) Für einen Beschluss über eine Satzungsände-
rung oder die Auflösung ist eine Mehrheit von 
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. 

3) Bei Auflösung des Vereins und bei Wegfall des 
bisherigen Zweckes fällt das Vereinsvermögen 
dem DPSG-Stamm Vennfüßler in Oberforst-
bach und Schleckheim, vertreten durch seinen 
Vorsitzenden, zu. 

4) Bei Auflösung des Vereins und des Stammes 
und bei Wegfall des bisherigen Zweckes fällt 
das Vermögen der katholischen Pfarrgemeine 
St. Rochus Aachen-Oberforstbach zum Zwecke 
der Jugendarbeit zu. 

 
Die Satzung ist am 01. Dezember 1994 beim 
Amtsgericht Aachen ins Vereinsregister eingetra-
gen worden. 
 
Aachen, den 01.12.1994 
 
Christoph H. Baron, Vorsitzender 
 
 
 


